
527 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Franz 
Mayr und Genossen, betreffend die Schaffung 
des 10. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes 

(85/A). 

In der Sitzung des Nationalrates vom 18. Mai 
1960 haben die Abgeordneten Franz Ma yr, 
Machunze, Dr. Hofeneder, Mittendorfer 
und Genossen einen Initiativantrag (85/A) ein
gebracht, in dem die Erlassung eines Bundes
gesetzes vorgeschlagen wurde, mit dem das 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz ergänzt und 
Art. I des 7. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes 
abgeändert wird. 

Der Finanz- und Budgetausschuß, dem dieser 
Antrag zugewiesen worden ist, hat am 6. De
zember 1961 einen Unterausschuß eingesetzt, dem 
die Abgeordneten Machunze, Franz Mayr, 
Sebinger, Dr~ Bechinie, Konir, Dr. Migsch 
und Dr. Gredler angehörten. Der' Unteraus
schuß hat den Initiativantrag einer eingehenden 
Beratung unterzogen. . 

Über das Ergebnis seiner Arbeiten hat der 
Unterausschuß dein Finanz- und Budgetausschuß 
am 12. Dezember 1961 einen schriftlichen Bericht 
vorgelegt. 

Gemäß Empfehlung des Unterausschusses hat 
der Finanz- und Budgetausschuß auf Grund eines 
gemeinsamen Antrages der Abgeordneten Franz 
Ma yr upd Dr. Bechinie eine Neufassung des 
Gesetzentwurfes seinen weiteren Beratungen zu
grunde gelegt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen dieses Ge
setzentwurfes wäre zu bemerken: 

Zu Art. I: 

Zu § 1: 

Ehemals deutschen physischen Personen, die 
nach dem 8 .. Mai 1945 und spätestens am 27. Juli 
1955 die österreichische Staatsbürgerschaft er
worben haben, wird ihr auf die Republik Öster
reich übergegangenes Vermögen durch § 12 des 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes ex lege 
zur Gänze übereignet. 

Physischen Personen, die am 16. Juli 1958 
noch deutsche Staatsbürger waren, wird mit 
Wirkung von diesem Tage nach Maßgabe des 
Vermögens vertrages mit der Bundesrepublik 
Deutschland, BGBL Nr. 119/1958, ihr ehemaliges 
auf die Republik Österreich übergegangenes 
Vermögen im Wertrahmen des Art. 22 Abs. 13 
Staatsvertrag übertragen .. 

Ehemals deutsche physische Personen, die erst 
nach dem p. Juli 1955, aber vor Inkrafttreten 
des genannten Vermögensvertrages am 16. Ju~i 
1958 die österreichische Staatsbürgerschaft er
worben haben, blieben nach dieser Rechtslage 
von einer Rückübereignung ausgeschlossen. Diese 
Personen werden durch den Art. I des vorlkgen
den Gesetzentwurfes im wesentlichen so be
handelt, wie wenn sie deutsche Staatsangehörige 
geblieben wären. Sie erhalten die Vermögens
werte mit konstitutiver Wirkung des Gesetzes, 
allerdings gebunden an die Stellung eines Be
gehrens, übertragen. 

Zu § 2: 

Die der Übertragung. geltenden materiellen 
Bestimmungen des genannten. Vermögensvertra
ges - betreffend insbesondere die Behandlung 
von Beteiligten an Personengesellschaften, die 
Ermittlung des Wertes bei verschiedenen Kate
gorien von Vermögenschaften, die Anwendung 
der 260.000-S-Wertgrenze, die Behandlung der 
zum Vermögen gehörenden Verbindlichkeiten, 
den Auss<;:hluß einer Haftung der Republik 
Österreich für Schäden, Verluste und sonstige 
Veränderungen an dem Vermögen - werden 
vom vorliegenden Gesetz übernommen. 

Zu § 3: 

Allfälligen Rückstellungsansprüchen - ins
besondere auch der Sammelstellen - wird durch 
die Übertragung nicht präjudiziert. 

Zu § 4: 

Der durch Art. I begünstigte Personeilkreis 
soll nicht vom Anspruch auf eine Verstaat
lichungsentschädigung ausgeschlossen sein. 
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Zu § 5: I die Staatsangehörigkeit eines der Staaten be-
D lb" k ' h ' -'ß d ses sen hat, die die ehemaligen deutschen Ver-

oppe eruc, s~~ ugungen - gema, em vor-I mägenswerte durch Art, 22 des Staatsvertrages 
genannten Vermogensvertrag und dIesem Ge-I d' R bl'l 0" , h "b h b d ' 11 hl d an le epu l<;: sterrelC u ertragen a, en, un 
setz - so en ausgesc ossen wer en, d ß h 18M' 1945 d '" a er nac c em ,al un spatestens 
'z §§ 6 b' 8' I am 27. Juli 1955 wieder die Staatsangehörigkeit 

u lS. ! eines dieser Staaten erlangt hat (§ 1 des 7. Staats-
Die _ Amtsbestätigung l;1at deklarati~en Cha- i vertragsdurchführungsgesetzes), ist .das Bundes

rakter und solLvor allem auch der ErleIchterung 1 minist~rium für Finanzen zu einer Übereignung 
des Verkehrs dienen. der Vermägenswerte verpflichtet. 

Im Hinblick auf die durch Art. I dieses Ent-
Zu § 9: wurfes erfolgte Berücksichtigung der deutschen 

Es soll vermieden werden, daß der Begünstigte Staatsangehörigen, die nach d,em 27. Juli 1955, 
auf Grund der sich ex lege ergebenden Über- jedoch vor dem 16. Juli 1958, die österreichische 
tragungswirkung den Rechtsweg beschreitet, ohne Staatsbürgerschaft erlangt haben, erscheint es 
die Ausstellung der Amtsbestä~igung zu be-1 auch notwendig, diejenigen deutschen Staats
antragen. angehärigen zu berücksichtigen, die während des 

gleichen Zeitraumes eine andere Staats angehörig-
Zu § 10: keit erlangt haben. Dementsprechend wurden 

E h d d B h dl d d h § 12 
t durch Änderung des Stichtages in den §§ 2 und 4 

ntsprec en er e an ung es urc i d' E t r 27 T li 1955 f d 
h b

i leses n wur~es - vom . JU au en 
des 1. Staatsvertragsdurc führungs gesetzes e- ' 16 J I' 1958 -d- A 'k d 7 St t , P k ' '1 ' h: . u I - le USWlr ungen es . aa s-
günstlgten ersonen reIses war e111e g elc eid hf"h f d' 1 
cl ' G h b'ld B f' b' I vertrags urc u rungsgesetzes au - le etzt-

lesem esetz nac ge I ete e relUngs estlm- I P k L d' li h 
f' d d hAI d li d I genannte ersonengruppe erstrec t. e 1!S c 

mung ur en .. ur~ rt. es vo~ egen en i die vorgenannte Sonderrege1ung (§ 1) blieb auf 
Entwurfes begunsugten Personenkreis vorzu-, d d .. 1: h' T t d 7 _ St -t 

h 
- , en em ursprung IC en ex es . aa s-

se en. d hf"h h d , , _ I vertrags urc u rungsgesetzes entsprec en en 
Wel~~rs war die durchJ1 des 5. Staatsvertrag,~- ! Umfang 'beschränkt ,und es wurde in den §§ 1 

d,urchfuhrungsgesetzes fu~ deutsche Staat~angeho- I, und 3 dieses Entwurfes der alte Stichtag belassen. 
nge e111geführte Steuerpflicht ab 27. Juh 1955 111!, , _I 

gleicher Weise auch für den durch Art. I des I Im § 4 ~lese~ Entwurfes wurde beIm Erben 
vorliegenden Entwurfes begünstigten Personen- oder Vermachtrusneh~er nur mehr vora~sgesetzt, 
kreis einzuführen. H)emit im Zusammenhang war i daß er, am 1.6. Juli 1958 (~nstatt b,lsher am 
auszuschließen, daß die für den letztgenannten 1

2:. Juh 1955 und am 8. ,~al 1?45) rucht m:hr 
Personenkreis entstehende Steuerpflicht durch i dl,e deutsche Staatsange~ongke1t b~sessen _ at. 

, Verjährung illusorisch wird. I BIsher konnten Erben, dIe am 8. Mal 1945 noch 

S d
' d S d .. ' h I deutsche Staatsangehörige waren und erst später 

teuern, le as on ervermogen ZWISC en I' d - I'" d' h S h" ' k ' 
dem 27. Juli 1955 und dem Zeitpunkte der Über- ,elneban here a,us ~n hl,~cfie. tafatsangde ong

l1 
elt, ehr-

'"ß A I d l' cl E"' I wor en atten (el11 au gau treten er Fa ), ruc t 
tragung gema rt. es vor legen en nt-I b .. k ' h ' d ' "b d 
wurfes entrichtet hat, würden gegebenenfalls zu I e~uc s~ ~lgt w;r en, ;as ~e ~egenu er e;t
erstatten sein. sc en ren, enen le es Immun gen ' es 

österreichisch-deutschen Vermägensvertrages. zu

Zu Art. 11: 
gute kommen, unbegründeter Weise benachtei
ligte. 

Ehemals deutsche physische Personen, die i In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
nach dem 8. Mai 1945 und spätestens am ~7. Juli I erstatter die Abgeordneten Machunze, Dr. Be-
1955 eine andere ausländische Staatsangehärig-I chinie und Dr. Walther Weiß mann das Wort. 
keit erworbe~ haben, werden durch das 7. Staats-I' Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
v,~rtr~gsd,urchführ~ngsgesetz in den: _S~nne oe- in der dem Bericht beigegebenen Fassung ein-
ruckslchttgt, daß lhnen d'urch konStitutIven Be-I t' I' . 

1 ß d d 
' , , , s lmm g angenommen. 

sch u er Bun esreglerung Ihr ehemaliges aUf', ' 
di~ Repu?1ik Österreich übe:~ega~genes ': er- Der Finanz- und Bu~getausschuß stellt somIt 
mogen bel gegebener Gegensemgkett gegenuber den Antrag, der NatiOnalrat wolle dem an
ihrem nunmeh~igen ~eimatstaat übereignet w,er-I' geschl?s,senen ,Gesetzentv:urf die verfas
den kann. Lediglich 111 dem - außerordentltch sungsmaßIge Zustimmung erteilen. 
seltenen - Fall, daß -der Begünstigte während I 
eines vor dem 8. Mai 1945 gelegenen Zeitraumes, Wien, am 12. Dezember 1961 

Pranz Mayr 
Berichterstatter 

Aigner 
Obmann 

.,.' 

'j. 
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Bundesgesetz vom , [ § 4. Die §§ 2 Abs. 1 und 9 Abs. 2 des 
mit dem das 1. Staatsvertragsdurchführungs- Ersten Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetzes, 
gesetz ergänzt und Artikel I des 7. Staatsver- BGBL Nr. 189/1954, gelten nicht für Personen, 
tragsdurchführungsgesetzes abgeändert wird die nach dem 27. Juli 1955, jedoch spätestens 
, (10. Staatsvertragsdurchführungsgesetz). am 16. Juli 1958; die österreichische Staatsbürger

schaft erworben haben. 
Der Nationalrat 'Chat beschlossen: 

Artikel I. 
§ 5. Erfüllt eine Person bezüglich desselben 

Vermögens sowohl die Voraussetzungen nach 
dem Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Bundesrepublik Deutschland zur Rege
lung vermögensrechtlicher Beziehungen vom 
15. Juni 1957, BGBL Nr. 119/1958, als auch 
nach diesem ArtIkel, so können die Ansprüche 
nur nach dem ,genannten Vertrag geltend gemacht 
werden. 

§ 6. Begehren auf Übertragung von Ver
mögenswerten nach dem § 1 sind bei sonstigem 
Verlust des Anspruches spätestens zum 31. De
zember 1962 an das Bundesministerium für 

§ 1. (1) Aus .dem ehemaligen Eigentum einer 
deutsch~n physischen Person C in das Eigentum 
der Republik Österreich übergegangene Ver
mögenswerte werden dieser Person, wenn sie 
nach dem 27. Juli 1955, jedoch spätestens am 
16. Juli 1958 die österreichische. Staatsbürger
schaft erworben hat, auf Begehren bis zu einer 
Wertgrenze von 260.000 S übertragen. Ist eine 
solche Person vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gestorben, so werden diese Ver
mögenswerte bis zu einer Wertgrenze von ins~ 
gesamt 260.000 S auf Begehren ihren Erben Finanzen zu' richten. 
übertragen; das anteilige Ausmaß der Über- § 7. (1) Das Bundesministerium für .finanzen 
tragun..g richtet sich nach den Erbteilen. hat. durch eine Amtsbestätigung die Erfüllung 

(2) 1st eine deutsche physische Person vor der Voraussetzungen für die Übertragung nach 
dem 27. Juli 1955 gestorben, ohne die österrei- diesem Artikel unter Bezeichnung der Vermögens
chisehe Staatsbürgerschaft erworben zu haben, so werte festzustellen. Die Amtsbestätigung 1.5t dem 
werden die, vorbezeichneten Vermögenswerte auf Begünsügten gegen Nachweis zu übermitteln. 
Begehren jedem Erben, der' nach dem 27. Juli (~) Wer auf Grund ei~es übertragenen Rechtes 
1955, jedoch spätestens am 16. Juli 1958, die in Anspruch genommen wird, kann: zum Nach
österreichische Staatsbürgerschaft erworben hat, weis der .Berechtigung die Vorlage der A~ts
im Verhältnis zu seinem Erbteil bis zu einer bestätigung in Urschrift oder in öffentlich be-

. Wert grenze von 260.000 S übertragen. glaubigter Abschrift verlangen. 
(3) Der Abs. 2 gllt sinngemäß für Vermächtnis- (3) Die Amtsbestätigung gilt als öffentliche 

nehmer, die nach dem 27. Juli 1955, jedoch Urkunde gemäß § 33 des Grundbuchsgesetzes 
spätestens am 16. Juli 1958, die österreichische 1955. 
Staatsbürgerschaft erworben haben. § 8. (1) Das Bundesministerium für Finanzen 

§ 2. (1) Die Art. 1,6 bis 13 und 25 des Vertrages hat, soweit es die Voraussetzungen für die 
zwischen der Republik Österreich und der Bun- begehrte Übertragung nicht für gegeben hält, 
desrepublik Deutschland zur Regelung ver- dies dem Übertragungswerber schriftlich unter 
mögensrechtlicher Beziehungen vom 15.Juni 1957, Angabe der Gründe gegen Nachweis mitzuteilen. 
BGBL Nr. 119/1958, sind sinngemäß anzuwenden. (2) Der Übertragungs werber ist vorher zu 

(2) Übertragungen nach dem § 1 wirken vom hören. 
Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes. 

§ 3. Rechte Dritter an dem übertragenen Ver
mögen, besonders Restitutionsansprüche, werden 
durch die Übertragung nicht berührt. 

§ 9. (1) Hat das Bundesministerium für Finanzen 
eine Amtsbestätigung nach dem § 7 oder eine 
Mitteilung nach dem § 8 ergehen lassen oder 
innerhalb eines Jahres nach rechtzeitiger Ein-

6 
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bringung des Begehrens keine solche Erklärung 
abgegeben, so steht dem Übertragungswerber 
der Rechtsweg offen; im Falle der Ausstellung 
einer Amtsbestätigung jedoch nur insoweit, als 
der Übertragungswerber mehr oder etwas anderes 
begehrt, als in der Amtsbestätigung festgestellt 
worden ist. 

(2) Eine Klage nach Abs. 1" ist bei sonstigem 
Verlust des Anspruches, für den der Rechtsweg 
offensteht, innerhalb eines Jahres ab dem Zeit
punkt einzubringen, zu dem die Einbringung im 
Sinne des Abs. 1 möglich war. 

(2) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 3 und 4 
des 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes, 
BGBl. Nr, 165/1956, sind entsprechend anzu-
wenden. ,~ 

(3) Ein Verlangen gemäß -A-bs. 1 ist bei son
stigem Ausschluß bis längstens 31. Dezember 1962 
beim Bundesministerium für Finanzen geltend 
zu machen. 

§ 2. (1) Hat einc physisdlcPerson, auf die § 1 
nicht anwendbar ist, am 8. Mai 1945 die deutsche 
Staatsangehörigkeit besessen, sie aber spätestens 
am 16. Juli 1958 durch~den Erwerb einer aus

§ 10. (1) Die Übertragung von Vermögens- ländischen Staatsangehörigkeit verloren, so kann 
werten auf die qurch den § 1 begünstigten Per- die Bundesregierung Vermögenswerte, die am 
sonen ist von allen bundesrechtlich geregelten 8. Mai 1945 im Eigentum dieser Person standen 
öffentlichen Abgaben einschließlich der Gerichts- und gemäß Art. 22 Staatsvertrag in das Eigentum 
und Justizverwaltungsgebühren befreit. Für das der Republik Österreich übergegangen sind, 
streitige Verfahren nach dem § 9 gilt diese Be- dieser Person übereignen, wenn~ deren Heimat
freiung nicht. staat in gleichgelagerten Fällen Ansprüchen 

(2) Im Falle der Übertragung von Vermögens- österreichischer Staatsbürger~ in gleicher Weise 
werten auf die im § 1 genannten Erben oder Rechnung trägt. 
Vermächtnisnehmer, sind jedoch wie bei einem (2) Ein Verlangen gemäß Abs. 1 ist bei sonsti
Erwerb von Todes wegen die mit einem solchen gem Ausschluß bis längstens 31; Dezember 1962 
Erwerb in Zusammenhang stehenden öffentlichen beim Bundesministerium für Finanzen" geltend 
Abgaben einschlie,ßlich der Gerichts- und Justiz- zu machen. 
verwaltungs gebühren zu entrichten. Der Lauf " , ',' 
der Frist für die Verjährung der Erbschafts- § 3. Die Besummungen des § 1 smd slJ:mgemäß 
steuer beginnt nicht vor Inkrafttreten dieses, auf Ve:1!l~genswerte ,~nzuwenden, d1e, ohne 
Bundesgesetzes. Berücksl~ht1gtl11g des Uberganges auf dle Re

(3) Die im § 1 genannten Vermögenswerte, die 
gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
übertragen werden, gelten für Zwecke der Bc
steuerung von Einkommen, Ertrag, Vermögen 
und Umsatz als am 27. Juli 1955 übertragen. 
Das Recht, diese Abgaben festzusetzen, verjährt 
nicht vor Ablauf des Jahres 1963. 

Artikel H. 

publik Osterreich gemäß Art. 22 des Staats
vertrages von einer vor dem 27. Juli 1955 ver
storbenen deutschen physischen Person, die vor 
dem 8, Mai 1945 die Staatsangehörigkeit eines 
der in § 1 genannten Staaten besessen hatte, auf 
einen Erben oder Vermächtnisnehmer über
gegangen wären, der am 27. Juli 1955 die Staats
angehörigkeit eines der in § 1 genannten Staaten 
besessen hat. 

Art. I des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958, § 4. Die Bestimmungen des § 2 sind sinngemäß 
BGBl. NI. 148 (7. Staatsvertrags durchführungs- auf Vermögenswerte anzuwenden, die ohne Be-
gesetz), hat zu lauten wie folgt: rücksichtigung' des Überganges auf die Republik 

§ 1 () 'H t' h' h P 8 'M ' Österreich gemäß Art. 22 des Staatsvertrages von 
" . 1 a eme p YS1SC e erson am. al, d 6 li 1 b ' d 
45 d ' d S 'h" ' k' b emer vor em 1 . Ju 958 verstor enen eut-19 le eutsche taatsange ong elt esessen, h h' h P f' E b ~ d 

sie aber spätestens am 27. Juli 1955 durch den I sc en .. p YS,lSC en ~rson au emen .. r en 0 er 
.. ' " ~ Vermacht11lsnehmer ubergegangen waren, der am 

Erwerb der Staatsang~hongkelt emes der Staaten 16 J r 1958 d' S h" ' k' ' d 
verloren, die die ehemals deutschen Vermögens- , .§ ~ 1 , le S taatsan{!e ong ~t ;;nes er 
werte durch Art. 22 des Staatsvertrages an die m genannten taaten esessen at. 
Republik Österreich übertragen haben, so hat 
das Bundesministerium für Finanzen dieser 
Person auf ihr Verlangen Vermögenswerte, die 
am 8. Mai 1945 in ihrem Eigentum standen,auf 
Grund des Überganges gemäß Art. 22 des Staats
vertrages.im Eigentum der Republik Österreich 
stehen und nicht in den Listen 1 und 2 dieses 

Artikel 111. 

Art. I dieses Bundesgesetzes tritt am 1. Jän
ner 1962, Art. II mit 1. Jänner 1960 in Kraft. 

Artikel IV. 

Artikels erwähnt sind, zu übereignen, wenn diese Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
Person die Staatsangehörigkeit eines der oben nach Maßgabe ihres Wirkungsbereiches die 
bezeichneten Staaten während eines vor dem I' Bundesministerien für Finanzen und für Justiz 
8. Mai 1945 gelegenen Zeitraumes besessen hat. betraut. 
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